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Vorständen und Geschäftsführern 

BilMoG   Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 
BT-Drs.   Drucksache des Deutschen Bundestags 
ders.    derselbe 
dies.    dieselbe bzw. dieselben 
D&O    Directors & Officers’ 
Einl.    Einleitung 
FinMin. Nds.  Niedersächsisches Finanzministerium 
gem.    gemäß 
i. E.    im Ergebnis 
i.V.m.   in Verbindung mit 
mind.   mindestens 
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts 

und zur Bekämpfung von Missbräuchen  
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift 
RegBegr.  Begründung des Regierungsentwurfs 
RuS  Recht und Schaden 
SE-VO  Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 

vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Eu-
ropäischen Gesellschaft (SE) 

st. Rspr.  ständige Rechtsprechung 
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TRG  Gesetz zur Neuregelung des Fracht-, Spediti-
ons- und Lagerrechts 

Verf. Verfasser(s) 
VorstAG  Gesetz zur Angemessenheit der Vorstands-

vergütung 
VN    Versicherungsnehmer 
VP    Versicherte Person 
VR    Versicherer 
zust.    zustimmender 
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A.  Einleitung 

I.  Grundüberlegungen und Problemaufriss 
Bei der D&O-Versicherung handelt es sich um eine Haftpflichtversi-
cherung, welche Kapitalgesellschaften für ihre Organmitglieder ab-
schließen. Als Haftpflichtversicherung soll sie Schutz bieten, wenn 
die Organmitglieder persönlich auf Schadensersatz wegen Vermö-
gensschäden in Anspruch genommen werden. D&O-
Versicherungen sind heute weit verbreitet. Ihre zunehmende Ver-
breitung hat auch entsprechenden Niederschlag in der wissen-
schaftlichen Literatur gefunden. Seit Beginn ihres Aufkommens als 
ein standardmäßiger Bestandteil des bei Unternehmen vorzufin-
denden Spektrums an Versicherungsverträgen haben eine Vielzahl 
an Aufsätzen, Monographien, Kommentaren und Handbüchern die 
D&O-Versicherung begleitet und ihre Entwicklung vorangetrieben. 
Dabei zeigt ein Blick auf die behandelten Themengebiete, dass etli-
che Aspekte mittlerweile einer Lösung zugeführt werden konnten, 
andere wiederum gerade erst in den Fokus des wissenschaftlichen 
und praktischen Interesses rücken. Nachdem etwa die Frage der 
generellen Zulässigkeit erörtert wurde1 und das Produkt der D&O-
Versicherung zunächst allgemein vorgestellt wurde, standen insbe-
sondere Fragen der aktienrechtlichen Zuständigkeit2, steuerrechtli-
che Implikationen3 und der Selbstbehalt4 im Mittelpunkt der Diskus-
sion. Auch breit angelegte Untersuchungen der Versicherungsbe-
dingungen fanden Raum.5 Seit einiger Zeit beginnt ein Thema in 
den Mittelpunkt zu rücken, welches bislang nur wenig beachtet wur-
de. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass in einer überwie-
genden Anzahl von Fällen die Gesellschaft selber von ihren Or-
ganmitgliedern geschädigt wurde. Vor diesem Hintergrund stellt sich 

                                    
1  Dazu Pammler, S. 23; Ihlas, S. 47; Lattwein/Krüger, VW 1997, 1366; Kort, DStR 2006, 799, 

800 ff.; Lange, ZIP 2001, 1524 ff. 
2  Dreher, ZHR 2001, 293, 321 ff.; Kästner, AG 2000, 113; Krüger, NVersZ 2001, 8 ff. 
3  Kästner, DStR 2001, 195 ff.; Küppers/Dettmeier/Koch, DStR 2002, 199, 202 ff.; Graf v. Westpha-

len, DB 2005, 431, 432; Olbrich, S. 228; Ihlas, S. 306; Vetter, AG 2000, 453, 458; Dreher, DB 
2001, 996 ff.; Baumann, VersR 2006, 455, 456. 

4  Baumann, VersR 2006, 455, 461 ff.; Ferck, S. 1 ff. 
5  Olbrich, S. 51; Ihlas, S. 187. 
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die Frage, ob die Gesellschaft als Versicherungsnehmer nicht direkt 
von der D&O-Versicherung den Ersatz ihres Schadens begehren 
kann. Neben Anregungen aus der Literatur6 hat diese Frage insbe-
sondere durch einzelne bereits ergangene Urteile, die zu diesem 
Thema Stellung bezogen haben,7 zusätzliche Nahrung erhalten. 
Auch die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Thema. Ziel dieser 
Arbeit ist es zu untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen die Gesellschaft Schadensersatzansprüche direkt gegen die 
Versicherung geltend machen kann, ohne vorher oder gleichzeitig 
das schädigende Organmitglied gerichtlich auf Schadensersatz in 
Anspruch nehmen zu müssen. 

II.  Gang der Untersuchung 
Eine solche direkte Inanspruchnahme der Versicherung durch die 
Gesellschaft scheint im Wesentlichen auf drei Wegen denkbar, wel-
che die drei Schwerpunktthemen dieser Arbeit vorgeben: Zum einen 
soll untersucht werden, wie die Situation nach der gesetzlichen 
Ausgangslage zu beurteilen ist (S. 53 ff). Im weiteren Verlauf wird 
zu prüfen sein, welche Möglichkeiten einer Inanspruchnahme bei 
einer Abtretung des Versicherungsanspruchs des Organmitglieds 
an die Gesellschaft bestehen. Dabei wird zwischen einer Abtretung 
mit Anerkenntnis (S. 146 ff.) und einer Abtretung ohne Anerkenntnis 
in der Haftpflichtfrage differenziert (S. 186 ff.). 
 
Zu Beginn der Arbeit sollen aber zwei allgemeinere Punkte erörtert 
werden, die ebenfalls Gegenstand aktueller Diskussion sind und die 
zum besseren Verständnis der D&O-Versicherung beitragen. Es 
sind dies die hinter dem Abschluss der D&O-Versicherung stehen-
den Interessen (S. 30 ff.) und deren Auswirkungen auf die Rechts-
natur der D&O-Versicherung (S. 43 ff.). Um den Hintergrund der 
Managerhaftpflichtversicherung zu beleuchten, soll in der gebote-
nen Kürze in das System der deutschen Organhaftung eingeführt 

                                    
6  Insbesondere Koch, GmbHR 2004, 18, 24. 
7  OLG München, Beschl. v. 15.03.2005, 25 U 3940/04, DB 2005, 1675; LG München, Urt. v. 

30.03.2004, 23 O 8879/03, VersR 2005, 543; LG Marburg, Urt. v. 03.06.2004, 4 O 2/03, DB 
2005, 437. 
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werden (S. 3 ff.). Anhand jüngerer Reformen wird dabei die Ent-
wicklung der Organhaftung aufgezeigt. 

III.  Grundlagen der Organhaftung  
Die Haftung von Organmitgliedern8 ist der Beweggrund zum Ab-
schluss einer D&O-Versicherung und in der Praxis oft auch das zu-
nächst zentrale und problematische Element der Auseinanderset-
zungen. Grundsätzlich ist bei der Haftung von Organmitgliedern 
zwischen der Innenhaftung gegenüber dem Unternehmen und der 
Außenhaftung gegenüber Dritten zu differenzieren. Dabei bezeich-
net die Innenhaftung die Haftung von Organmitgliedern gegenüber 
der Gesellschaft. Außenhaftung bezeichnet demgegenüber die Haf-
tung von Organmitgliedern gegenüber allen anderen (natürlichen 
oder juristischen) Personen.  

1.  Innenhaftung 
Im System des deutschen Organhaftungsrechts bildet die Innenhaf-
tung den Normalfall.9 Die meisten Haftungsfälle von Organmitglie-
dern spielen sich im Bereich der Innenhaftung ab. Aktuellen Erhe-
bungen zufolge sind dies mindestens zwei Drittel aller Fälle.10 
 
Mit dem Begriff der Innenhaftung sind Schadensersatzansprüche 
des Unternehmens gegen seine Organmitglieder zu verstehen, die 
aus Pflichtverletzungen der Organmitglieder resultieren. Dies gilt 
sowohl für Vorstands-11 als auch für Aufsichtsratsmitglieder12 sowie 

                                    
8  Da D&O-Policen ganz überwiegend nur für Kapitalgesellschaften abgeschlossen werden (Sieg, 

in: Terbille, Handbuch, § 17 Rn. 68; Olbrich, S. 98), wird nur deren Haftungsregime und nicht 
dasjenige von Personengesellschaften dargestellt.  

9  OLG München, Beschl. v. 15.03.2005, 25 U 3940/04, DB 2005, 1675, 1676; Sieg, in: Terbille, 
Handbuch, § 17 Rn. 14; in besonderem Maße gilt dies für den Aufsichtsrat, Bank, in: 
Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Haftung, Kap. 4 Rn. 1. Ein Überblick zu Innen- und 
Außenhaftung ebenfalls vor dem Hintergrund der D&O-Versicherung findet sich bei Sieg, DB 
2002, 1759, 1761. 

10  Lier, VW 2008, 277, 278 unter Berufung auf eine unveröffentlichte Studie der Beratungsfirma 
Towers Perrin und des Versicherungsmaklers Ihlas & Köberich aus dem Jahr 2008 („zwei Drit-
tel“) – der Fragebogen zu dieser Studie ist abrufbar unter http://www.dr-
ihlas.com/media/referenzen/T/TPT_Fragebogen%20DO-Survey%202007.pdf; Peltzer, in: Wellhö-
fer/Peltzer/Müller, Haftung, § 20 Rn. 185: Innenhaftung überwiegt „bei Weitem“; Peltzer, FS Wes-
termann, 1257, 1267: 80-90 % Innenhaftungsfälle. 

11  Anspruchgrundlage ist i.d.R. § 93 II AktG. 

http://www.dr-ihlas.com/media/referenzen/T/TPT_Fragebogen%20DO-Survey%202007.pdf
http://www.dr-ihlas.com/media/referenzen/T/TPT_Fragebogen%20DO-Survey%202007.pdf
http://www.dr-ihlas.com/media/referenzen/T/TPT_Fragebogen%20DO-Survey%202007.pdf
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für leitende Angestellte13. Anspruchsgrundlagen für Innenhaftungs-
ansprüche der Gesellschaft gegen Organmitglieder ergeben sich im 
Aktienrecht aus § 93 II und III AktG und im Recht der GmbH aus 
§ 43 II und III GmbHG. Das Haftungsschema folgt unmittelbar aus 
diesen Normen. Danach sind objektiv eine Pflichtverletzung des Or-
ganmitglieds und ein kausaler Schaden bei der Gesellschaft not-
wendig. In subjektiver Hinsicht muss dem Organmitglied Verschul-
den (§ 276 II BGB) vorzuwerfen sein. Die Darlegungs- und Beweis-
last für Eintritt und Höhe des Schadens sowie für eine Handlung 
des Vorstandsmitglieds und letztlich für Kausalität zwischen Pflicht-
verletzung und Schaden liegt nach allgemeinen Grundsätzen bei 
der Gesellschaft als Anspruchsteller. Das Organmitglied muss sich 
demgegenüber vom Vorwurf der Pflichtwidrigkeit und des Verschul-
dens entlasten (§ 93 II 2 AktG).14 Für die Gesellschaft tritt damit ei-
ne begünstigende Abweichung von dem Grundsatz ein, dass der 
Anspruchsteller die rechtsbegründenden Tatbestandsvorausset-
zungen zu beweisen hat.15 
 
Vorstandspflichten i.S.v. § 93 II und III AktG und Geschäftsführer-
pflichten i.S.v. § 43 II und III GmbHG können sich aus gesetzlichen 
Einzelvorschriften,16 allgemeinen Sorgfaltsanforderungen 
(§ 93 I 1 AktG; § 43 I GmbHG), aus der Leitungsaufgabe 
(§ 76 I AktG)17 oder aus dem Anstellungsvertrag18 ergeben. Als 

                                                                                                             
12  Anspruchsgrundlage ist i.d.R. § 116 I 1 AktG i.V.m. § 93 II AktG. Die Haftung der Organmitglieder 

aus § 280 I BGB i.V.m. dem Anstellungsvertrag geht dagegen in den aktienrechtlichen Vorschrif-
ten auf und ist nicht gesondert zu prüfen, vgl. BGH, Urt. v. 09.12.1996, II ZR 240/95, NJW 1997, 
741, 742. 

13  Beckmann, in: Beckmann/Matusche-Beckmann, § 28 Rn. 59; bei leitenden Angestellten werden 
lediglich Pflichten aus dem Anstellungsvertrag verletzt. Dabei handelt es sich selbstverständlich 
nicht um eine Organhaftung. Anspruchsgrundlage ist daher § 280 I BGB i.V.m. dem Anstellungs- 
bzw. Arbeitsvertrag. Um zu berücksichtigen, dass auch leitende Angestellte -in Anlehnung an us-
amerikanische Versicherungskonzepte- regelmäßig dem Versicherungsschutz unterfallen, sei 
dies der Vollständigkeit halber erwähnt; dazu auch Sieg, in: Terbille, Handbuch, § 17 Rn. 1 u 77. 

14  Hüffer, AktG, § 93 Rn. 16; Thümmel, Haftung, Rn. 103; BGH, Urt. v. 04.11.2002, II ZR 224/00, 
NJW 2003, 358, 359 für die GmbH. 

15  Zu dieser allg. Regel, Prütting, in: MünchKommZPO, § 286 Rn. 111; Foerste, in: Musielak, ZPO, 
§ 286 Rn. 34, 35 „ungeschriebene Grundregel“; Pohlmann, ZPO, Rn. 21. 

16  Ein Überblick solcher Einzelvorschriften findet sich bei Ihlas, S. 74. 
17  Zu allen dreien Hüffer, AktG, § 93 Rn. 13. 
18  Auch bei Verletzung einer Pflicht aus dem Anstellungsvertrag handelt es sich um eine Haftung 

nach § 93 II AktG, vgl. Hüffer, AktG, § 93 Rn. 13. Ob daneben eine vertragliche Haftung nach 
§ 280 I BGB besteht, ist umstritten, jedoch praktisch folgenlos, Hopt, in: GroßKomm AktG, § 93 
Rn. 21. 
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Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder ergeben sich hauptsächlich 
nicht gesetzliche Einzelpflichten, sondern die allgemeinen Sorg-
faltspflichten der §§ 116, 93 AktG. 
 
Innenhaftungsansprüche können sowohl originäre Ansprüche der 
Gesellschaft gegen ihre Organmitglieder als auch Regressansprü-
che sein. Bei originären Ansprüchen ist die Gesellschaft selbst 
durch ein Verhalten des Organmitglieds unmittelbar geschädigt. Bei 
Regressansprüchen ergibt sich der Vermögensschaden der Gesell-
schaft daraus, dass sie begründete Ansprüche Dritter gegen sich, 
die Gesellschaft, befriedigt. Wird die Gesellschaft nämlich von Drit-
ten in Anspruch genommen, sei es aus übergeleiteter Haftung nach 
§ 31 BGB19 oder aufgrund spezialgesetzlicher Haftungsnormen,20 
beruht dies oft auf einem Fehlverhalten ihrer Organmitglieder.21 
Dieses Fehlverhalten wird sich häufig zugleich als Verstoß gegen 
den Anstellungsvertrag, als Verstoß gegen die aus § 93 I AktG fol-
gende Sorgfaltspflicht oder eine sonstige gesetzliche Pflicht qualifi-
zieren lassen,22 was wiederum eine Ersatzpflicht des Organmit-
glieds gegenüber der Gesellschaft auslösen kann.23 Eine Haftung 
der Gesellschaft gegenüber Dritten zieht daher oftmals eine Innen-
haftung des oder der verantwortlichen Organmitglieds bzw. Mitglie-
der nach sich.24  
 
Für die operativ tätigen Organe einer inländischen SE25 gelten die 
aktienrechtlichen Bestimmungen zur Organhaftung entsprechend 
(Art. 51 SE-VO). 

                                    
19  Z. B. § 31 BGB i.V.m. § 823 I u. II BGB. 
20  Die meisten spezialgesetzlichen Haftungsnormen richten sich ausschließlich an die Gesellschaft, 

vgl. §§ 37 b, 37 c WpHG; § 33 GentG; § 25 AtG; §§ 1, 4 ProdHG; § 84 AMG. 
21  Der geschädigte Dritte wird i.d.R. zunächst die Gesellschaft in Anspruch nehmen, so Koch, 

GmbHR 2004, 18, 22. 
22  Schmitt, S. 19. 
23  Thümmel, Haftung, Rn. 362. 
24  Koch, GmbHR 2004, 18, 21. 
25  Dies sind nach Art. 38 SE-VO der Verwaltungsrat bei der monistischen SE (dazu erläuternd Rei-

chert/Brandes, in: MünchKommAktG, Band 9/2, SE-VO, Art. 38 Rn. 4) sowie Aufsichtsorgan und 
Leitungsorgan bei der dualistischen SE (ebenfalls dazu erläuternd Reichert/Brandes, in: 
MünchKommAktG, Band 9/2, SE-VO, Art. 38 Rn. 9). 
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2.  Außenhaftung 
Bei der Außenhaftung erfolgt die Inanspruchnahme des Organmit-
glieds nicht durch die Gesellschaft sondern durch Außenstehende, 
etwa durch Kunden, Konsumenten, oder sonstige Personen, die 
nicht mit der Gesellschaft identisch sind. Darunter fallen auch Gläu-
biger, Anteilseigner, Anleger oder Konzerngesellschaften26. Eine 
vertragliche Bindung zwischen dem Organmitglied persönlich und 
den Außenstehenden besteht meist nicht. Damit wird sich die Au-
ßenhaftung entweder aus spezialgesetzlichen Haftungsnormen, et-
wa § 41 I 2 AktG (Handelndenhaftung), § 11 II GmbHG, 
§ 44 I BörsG (Unrichtiger Wertpapierprospekt) oder aber, was auch 
die Großzahl der Fälle ausmacht, aus dem allgemeinen Deliktsrecht 
ergeben.27 Wichtige Haftungsnormen in der Außenhaftung sind da-
mit § 823 I28 und § 823 II BGB. Die nach § 31 BGB erfolgende Über-
leitung auf die Gesellschaft ändert dies nicht,29 im Gegenteil, nur bei 
Bestehen einer persönlichen Haftung kann die Haftung auch auf die 
Gesellschaft übergehen.  
 
Der Kreis möglicher Schutzgesetze, deren Verletzung eine Haftung 
gemäß § 823 II BGB nach sich ziehen kann, ist groß. Einen wichti-
gen Anwendungsfall stellen Insolvenzantragspflichten dar,30 deren 
Verstöße in die sog. Insolvenzverschleppungshaftung führen.31 Die 
Strafvorschriften der §§ 399 – 405 AktG32 sind ebenso wie die Be-

                                    
26  Zu Konzerngesellschaften eingehend Schulze Schwienhorst, in: Looschelders/Pohlmann, § 100 

Rn. 18 f. 
27  Thümmel, Haftung, Rn. 353. 
28  Dazu BGH, Urt. v. 05.12.1989 - VI ZR 335/88 - NJW 1990, 976, 977 (Eigentumsverletzung); 

BGH, Urt. v. 12.03.1990 - II ZR 179/89 - NJW 1990, 2877, 2878 (Mitgliedschaftsrecht); BGH, Urt. 
v. 24.01.2006, XI ZR 384/03, NJW 2006, 830, 842 (eingerichteter und ausgeübter Gewerbebe-
trieb - Kirch/Breuer). 

29  BGH, Urt. v. 05.12.1989, VI ZR 335/88, NJW 1990, 976, 977; Altmeppen, ZIP 1995, 881, 886. 
30  Die Rspr. und weit überwiegende Meinung i.d. Literatur nehmen eine Schutzgesetzeigenschaft 

an für § 64 I GmbHG (BGH, Urt. v. 06.06.1994, II ZR 292/91, NJW 1994, 2220, 2222 a.A.: Alt-
meppen, ZIP 2001, 2201 für § 64 GmbHG; zweifelnd insoweit auch Hüffer, AktG, § 92 Rn. 16.); 
§§ 130a I, 177a HGB (zu beiden BGH, Urt. v. 07.11.1994, II ZR 138/92, ZIP 1995, 31, 32); § 15a 
InsO (seit Inkrafttreten des MoMiG am 1.11.2008, eingehend zur insoweit inhaltsgleichen Vor-
gängernorm § 92 II AktG Spindler, in: MünchKommAktG, § 92 Rn. 45).  

31  Thümmel, Haftung, Rn. 379; eingehend Leibner, GmbHR 2002, 424; Altmeppen, ZIP 1997, 1173, 
ders., ZIP 2001, 2201. 

32  OLG München, Urt. v. 18.11.2003, 5 U 2312/03, ZIP 2004, 462; Kropff, in: MünchKommAktG, 
§ 399 Rn. 5; ders., § 400 Rn. 3; ders., § 401 Rn. 7; ders., § 402 Rn. 5; ders., § 404 Rn. 4; ders., 
§ 405 Rn. 19; Schaal, MünchKommAktG, § 405 Rn. 19.   


